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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

26.05.2004 

Geschäftszahl 

2000/14/0181 

Rechtssatz 

Kennzeichnend für Aufwandsrückstellungen ist, dass keine Verpflichtung gegenüber Dritten besteht und in der 
Regel keine wirtschaftliche Veranlassung des Aufwandes vor dem Bilanzstichtag gegeben ist. 


